
ÄKe jene Arbeiter , welche bewaffneten

Corps ober - er Mobil -Garde eingereiht

wnr - en nnd bestimmte Bezüge bisher von - er

Commune empfangen haben, ebenso - ie un¬

bemittelten Nationalgar - en, welche ebenfalls

von - er Commune unterstützt wurden, erhalten

nach Ablieferung - er Waffen an - ie hiezn naher

zu bestimmende Commission, von dem Tage,

als - ieß erfolgt ist , in solange - ie bisher

bezogene Unterstützung , bis die gegen¬

wärtig gestörten Gewerbsverhaltniffe wieder

geordnet und ihnen - er selbstständige Erwerb

wieder möglich geworden fein wird.
Diese Zusicherung wird vom Gemeinde-

rathe wiederholt ertheilt , und unbedingt

zngehalten werden.
. i -

Wien am 3V Oetober l 040.

Vom Gemeinderathe - er Stadt Wien.

«u« derk. r. Hof« und Ttaat-drilckeret.
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